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Friedenslicht aus Bethlehem am 14.12.25 – Mitfahrt in Zügen der nordbahn 

gültig für: ☒ Tf (TfV) ☐ Tf (EBO) ☒ Leitstelle 

☐ Notdienst ☒ Zub ☐ _______ 

☒ Teilnehmende an der Initiative Friedenslicht 

über. Fr. Gärtner 

gültig in: ☒ Mitte  ☒ O-W  ☒ Nord 

☐ Serviceeinrichtung ATK 

☐ Sonderfahrten 

gültig von: 14.12.2025 gültig bis: 14.12.2025 

Hintergrund: 

In diesem Jahr findet die Verteilung des Friedenslichts aus Betlehem in Hamburg und Schleswig-Holstein 
durch Pfadfinderinnen und Pfadfinder am 14.12.25 statt.  

Beim Transport des Friedenslichtes in Zügen der nordbahn ist die Einhaltung von Sicherheitsregeln erfor-
derlich. Diese Regeln sind den Teilnehmenden im Vorfeld bekanntgegeben worden. 

Weisung: 

Das Licht muss stets von einer in den Sicherheitsregeln unterwiesenen Aufsichtsperson (mindestens 18 
Jahre alt) beaufsichtigt werden. Die Aufsichtsperson ist verantwortlich für die Einhaltung dieser Regeln.  

Der Triebfahrzeugführer (Tf) achtet auf die Einhaltung der Sicherheitsregeln und informiert das Zugbegleit-
personal entsprechend. Sollte es zu Verstößen kommen, ist auf die Löschung des Lichtes zu bestehen. 

Für den Transport des Friedenslichts sind die nachfolgenden Sicherheitsregeln einzuhalten: 

• Es dürfen ausschließlich Lichter mit festem Brennstoff (z.B. Wachs- bzw. Paraffinkerzen) verwendet 
werden. Lichter mit flüssigem Brennstoff (z.B. Lampenöl, Petroleum) sind unzulässig. 

• Das Friedenslicht muss sich zu jedem Zeitpunkt in einem geschlossenen Metallbehälter befinden.  

• Der Metallbehälter ist auf dem Wagenboden so abzustellen, dass  
o kein Wärmestau entsteht 
o im Umfeld keine Gegenstände entzündet werden können 
o der Durchgang für Fahrgäste nicht eingeschränkt wird. 

• Für den Transport ist ausschließlich der Mehrzweckbereich des Zuges zugelassen. 

• Es dürfen maximal zwei Lichter pro Zug transportiert werden. 

• Der Transport in Zügen mit hohem Fahrgastaufkommen (überwiegende Teil der Sitz- und Stehplätze 
ist bereits belegt) ist nicht zulässig. Es ist auf den nachfolgenden Zug auszuweichen. 

• Der Tf des Zuges ist bei Fahrtantritt über das Mitführen des Friedenslichtes zu informieren.  

• Unmittelbar nach Fahrtantritt muss sich die Aufsichtsperson über die Standorte der Feuerlöscher und 
die Lage der Notfallsprechstelle für die Kommunikation mit dem Tf informieren. 

• Bei Unregelmäßigkeiten ist der Tf unverzüglich zu informieren. 

• Den Anweisungen des Betriebspersonals ist Folge zu leisten.  

• Bei Nichteinhaltung der Sicherheitsregeln muss das Friedenslicht unverzüglich gelöscht werden. 

• Die Aufsichtsperson muss diese Sicherheitsregeln während der Fahrt mitführen.  

Teilnehmende an der Initiative Friedenslicht benötigen an diesem Tag keine Fahrkarte für die Hin- und 
Rückfahrt mit den Zügen der nordbahn 

Anlage: keine 

Geprüft: gez. SMS L 24.11.2025 Freigegeben: gez. E L. 25.11.2025 

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und verteilt. Die Zustimmung der mitwirkenden Personen erfolgte im Zuge der Erstellung 
ohne Unterzeichnung des Dokuments. 

 

Verteiler über 
DMS DatNet: 

☐ Gf  ☒ E L, SMS L, Ebl ☒ öBl ☒ B L ☐ BL L ☒ BL Bd ☒ Tf TfV ☐ Tf EBO 

☒ Z L ☒ Zub ☐ BP L ☐ BP M ☐ BPd L  ☐ BPd M ☐ EA L ☐ EA A ☐ Nfm 

☐ T L  ☐ T Wl  ☐ ECM3 NBE ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____ 
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Verteiler über 
Mail: 

☐ AKN ECM3 ☐ ECM3 SRSD ☐ ECM3 DB ☐ _____ ☐ _____ ☐ _____ 

☐ WAKO L  ☐ DB Services L  ☐ DB Netz Fdl AHROO ☐ _____ ☐ _____ 

☒ Teilnehmende an Initiative Friedenslicht über Fr. Gärtner, anja.gaertner@nah.sh  

 


